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Das gilt neu im Jahr 2026
GESETZESÄNDERUNGEN  Vom Autokauf über Baumängel bis zur Säule 3a. 
Anfang Jahr treten zahlreiche Gesetzesänderungen in Kraft. Die wichtigsten 
Neuerungen für Konsumentinnen und Konsumenten im Jahre 2026.
AU TO R M I C H A E L  K R A M P F

A b 1. Januar 2026 können Per-
sonen, die ungerechtfertigt 
betrieben wurden, leichter ver-
hindern, dass Dritte von einer 

solchen Betreibung erfahren. Neu kann das 
Gesuch um Nichtbekanntgabe während der 
gesamten Dauer des Einsichtsrechts Dritter 
eingereicht werden, also während fünf Jah-
ren nach Abschluss des Verfahrens. Aktuell 
hat die betriebene Person dafür nur ein Jahr 
Zeit. Zudem muss der Betriebene nur nach-
weisen, dass der Gläubiger die Betreibung 
nicht weitergezogen hat oder aber mit sei-
nem Anliegen endgültig gescheitert ist. Mit 
der Gesetzesänderung korrigierte das Par-
lament zwei Fehlurteile des Bundesgerichts 
(BGE 147 III 41 und BGE 147 III 544). 

Auch sonst ändert sich für Konsumentin-
nen und Konsumenten einiges im nächsten 
Jahr. Das sind die wichtigsten Neuerungen 
von «A» wie Autokauf bis «S» wie Strom-
preise.

AUTOKAUF: Der Durchschnitt der CO2-
Emissionen aller Neuwagen, die zwischen 
dem 1. Juni 2024 und dem 31. Mai 2025 zuge-
lassen wurden, beträgt neu 111g/km. Dieser 
Vergleichswert gilt ab 2026. Im Jahr zuvor 
waren es noch 113 g/km. Damit können 
Käufer eines neuen Autos besser abschätzen, 
wie energieeffizient ihr Wagen ist. Der Wert 
muss in der Preisliste und in der Online-
Konfiguration angegeben werden.

BAUMÄNGEL: Haus- und Wohnungseigen-
tümer müssen Baumängel nicht mehr innert 
weniger Tage nach denen Entdeckung rügen. 
Neu gilt eine Rügefrist von 60 Tagen für 
Werk- und für Kaufverträge. Die gesetzli-
che Verjährungsfrist für die Mängelrechte 
von fünf Jahren darf per Vertrag nicht mehr 
verkürzt werden. Ebenso kann das Nachbes-
serungsrecht nicht mehr ausgeschlossen 
werden. 

BUNDESSTEUER: Wer die direkte Bundes-
steuer vorauszahlt, erhält neu keinen Ver-

gütungszins mehr – statt wie bisher 0,75 
Prozent. Der Verzugszins für verspätete Zah-
lungen wird von 4,5 auf 4 Prozent gesenkt.

Bei der direkten Bundessteuer wird die 
kalte Progression nächstes Jahr ausgegli-
chen, indem die Abzüge für drei Positionen 
in der Steuererklärung 2026 erhöht werden. 
Diese sind: Der Abzug für Feuerwehrsold 
steigt um 100 Franken auf 5400 Franken. Für 
Lottogewinne kann man neu einen Betrag 
bis 1 071 000 Franken abziehen – das sind 
600 Franken mehr als noch 2025. Und die 
Fahrkosten für Fahrten mit dem Auto zum 
Arbeitsplatz steigen von 70 auf 75 Rappen 
pro Kilometer. 

HINTERLASSENEN- UND IV-RENTE: Die seit 
2022 neu ausgerichteten Hinterlassenen- 
und IV-Renten der obligatorischen zweiten 
Säule werden an die Teuerung angepasst. Die 

Erhöhung beträgt 2,7 Prozent. Für Renten, 
die früher festgelegt wurden, gibt es keine 
Erhöhung. Die Altersrenten der Pensions-
kasse steigen nur, wenn der Stiftungsrat der 
Kasse das beschliesst. Die Altersrenten der 
AHV und die Renten der Invalidenversiche-
rung werden im neuen Jahr nicht erhöht.

KONSUMKREDITE: Der Höchstzinssatz für 
Konsumkredite sinkt um ein Prozent. Er 
beträgt neu zehn Prozent für Barkredite und 
12 Prozent für Überziehungskredite. So viel 
Zinsen dürfen Banken und Kreditinstitute 
pro Jahr maximal verlangen.

SÄULE 3a: Wer nicht jedes Jahr den maximal 
zulässigen Beitrag in die Säule 3a einzahlte, 
kann dies neu nachholen. Die Möglich-
keit besteht ab 2026 für Beitragslücken ab 
2025. Frühere Beitragslücken können nicht 
geschlossen werden. 

STROMPREISE: Die schweizerischen Strom-
preise sinken im Durchschnitt um vier Pro-
zent. Der Durchschnittshaushalt zahlt 
nächstes Jahr 1380 Franken, das sind 131 
Franken weniger als 2025. Die Strompreista-
rife der Gemeinden sind abrufbar auf 
www.strompreis.elcom.admin.ch. 
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